
Urteil
BSG, § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 (§ 16a Nr. 3
n.F.), § 36a SGB II
Kostenerstattung bei Aufenthalt im
Frauenhaus nach Flucht aus einem
anderen Frauenhaus, psychosoziale
Betreuung als Eingliederungsleistung

1. Der Aufenthalt in einem Frauenhaus steht der
Erbringung von psychosozialer Betreuung als Leistung
zur Eingliederung nach dem SGB 2 nicht grundsätzlich
entgegen.

2. Die Erstattungspflicht des kommunalen Trägers
am Ort des gewöhnlichen Aufenthalts außerhalb eines
Frauenhauses (Herkunftskommune) erfasst auch Kosten
wegen eines Aufenthalts in einem Frauenhaus, die nach
einer weiteren Flucht aus einem anderen Frauenhaus
entstehen.
Urteil des BSG vom 23.5.2012, B 14 AS 190/11 R

Aus dem Sachverhalt:
Die beklagte Stadt M wendet sich mit ihrer Revi-

sion gegen die Verurteilung zur Erstattung von Kos-
ten einer psychosozialen Betreuung, die während ei-
nes Aufenthaltes in einem im klagenden Landkreis E
gelegenen Frauenhaus erfolgt ist.

Die im Jahre 1981 geborene, erwerbsfähige und
hilfebedürftige H und ihre beiden minderjährigen,
nicht erwerbsfähigen Kinder lebten bis zum
2.1.2007 im Stadtgebiet der Beklagten. Wegen Be-
drohungen durch ihren Ehemann waren H und ihre
Kinder am 31.7.2006 aus der gemeinsamen Woh-
nung in ein dort gelegenes Frauenhaus geflohen.
Nachdem der Ehemann ihren Aufenthaltsort heraus-
gefunden hatte, flüchteten H und ihre Kinder am
3.1.2007 in ein in S gelegenes Frauenhaus. Weil dem
Mann erneut der Aufenthaltsort bekannt geworden
war, hielten sie sich schließlich vom 17.4.2007 bis
zum 6.7.2007 in einem im klagenden Landkreis E
gelegenen Frauenhaus auf. Während des Aufenthalts
dort wurden sie von Mitarbeiterinnen des Frauen-
hauses psychosozial betreut, wofür Kosten in Höhe
von 8.283,87 Euro entstanden, die der Kläger
getragen hat.

Kläger wie Beklagte haben die Gewährung von
Leistungen der psychosozialen Betreuung auf
Grundlage des Sozialgesetzbuches Zweites Buch
(SGB II) nicht auf die in ihrem Gebiet gebildeten Ar-
beitsgemeinschaften nach § 44b SGB II in der bis
zum 31.12.2010 geltenden Fassung übertragen. Mit
Schreiben vom 19.7.2007 forderte der Kläger die Be-
klagte zur Anerkennung der Kostenerstattungs-
pflicht dem Grunde nach u.a. hinsichtlich der Kos-
ten der psychosozialen Betreuung auf Grundlage des
§ 36a SGB II auf und wiederholte seine Forderungen

mit Schreiben vom 7.8.2007, 25.10.2007,
17.4.2008 und 19.8.2008. Die Beklagte lehnte die
Kostenerstattung wegen der angefallenen Kosten der
psychosozialen Betreuung ab.

Auf die am 15.10.2008 zum Sozialgericht (SG)
Stuttgart erhobene Klage hat das SG die Beklagte ver-
urteilt, dem Kläger die Kosten der Betreuung in
Höhe von 8.283,87 Euro nebst Zinsen in Höhe von
5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem
15.10.2008 zu zahlen, im Übrigen hat es die Klage
hinsichtlich weiterer Verzugszinsen abgewiesen und
die Berufung zugelassen (Urteil vom 31.5.2010).

Im Berufungsverfahren hat das Landessozialge-
richt Baden-Württemberg (LSG) [...] die Berufung
der Beklagten zurückgewiesen. [...] Hiergegen wen-
det sich die Beklagte mit ihrer Revision. [...]

Aus den Gründen:
Die zulässige Revision ist nur zu einem geringen

Teil begründet. Zutreffend haben die Vorinstanzen
einen Kostenerstattungsanspruch des Klägers nach
§ 36a SGB II für die erbrachten psychosozialen Be-
treuungsleistungen bejaht (dazu unter 2). Lediglich
der vom Kläger geltend gemachte Anspruch auf Zah-
lung von Prozesszinsen besteht nicht (dazu unter 3).

1. Die Klage ist als allgemeine Leistungsklage
(§ 54 Abs. 4 SGG) statthaft, wie die Vorinstanzen zu-
treffend ausgeführt haben. [...]

Bei einem Kostenerstattungsanspruch nach § 36a
SGB II handelt es sich im Ausgangspunkt um ein
Recht der Kommune, das mit ihrer Trägerschaft für
die Leistungen korrespondiert, für die Erstattung
verlangt werden kann. Lediglich soweit der kommu-
nale Träger die Wahrnehmungszuständigkeit für die
Erbringung von Leistungen gemäß § 44b Abs. 3
SGB II in der bis zum 31.12.2010 geltenden Fassung
übertragen hat, gehört zur Wahrnehmung dieser
Aufgaben auch die Geltendmachung von Kostener-
stattungsansprüchen gegenüber anderen Trägern
(vgl. Urteil des Senats vom 23.5.2012 – B 14 AS
156/11 R – zur Veröffentlichung in SozR vorgese-
hen, RdNr. 13). Dies ist vorliegend hinsichtlich der
Erbringung der Leistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II
a.F. bzw. § 16a SGB II n.F. nicht geschehen, sodass es
bei der Prozessführungsbefugnis der kommunalen
Träger verbleibt.

2. Zutreffend haben die Vorinstanzen als Rechts-
grundlage für den geltend gemachten Anspruch
§ 36a SGB II herangezogen und dessen Vorausset-
zungen bejaht.

a) § 36a SGB II [...] ist eine gegenüber §§ 102 ff
Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) spezialge-
setzliche Kostenerstattungsregelung im SGB II.
Sucht danach eine Person in einem Frauenhaus Zu-
flucht, ist der kommunale Träger am bisherigen ge-
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wöhnlichen Aufenthaltsort verpflichtet, dem durch
die Aufnahme im Frauenhaus zuständigen kommu-
nalen Träger am Ort des Frauenhauses die Kosten für
die Zeit des Aufenthaltes im Frauenhaus zu erstatten.
Auch materiell-rechtlich folgt die Aktivlegitimation
bzw. die Passivlegitimation der Kommune dabei aus
ihrer kommunalen Trägerschaft.

Voraussetzung für einen Kostenerstattungsan-
spruch dem Grunde nach ist ein Wechsel der örtli-
chen Zuständigkeit der kommunalen Träger durch
eine Flucht der leistungsberechtigten Frau (und ggf.
ihrer Kinder, vgl. „Person“) vom bisherigen gewöhn-
lichen Aufenthaltsort in ein Frauenhaus. Erstat-
tungsverpflichtet ist der kommunale Träger am Ort
des bisherigen gewöhnlichen Aufenthalts außerhalb
eines Frauenhauses (Herkunftskommune). Erstat-
tungsberechtigt ist die Kommune, in deren örtlichen
Zuständigkeitsbereich iS des § 36 SGB II das
Frauenhaus gelegen ist (aufnehmende Kommune).

Zweifellos bestand (jedenfalls) bis zum Auszug
aus der gemeinsamen Wohnung mit dem Partner ge-
wöhnlicher Aufenthalt der H. und ihrer Kinder im
Stadtgebiet der Beklagten. Mit der nach den Feststel-
lungen des LSG zukunftsoffenen Flucht aus der ge-
meinsamen Wohnung mit dem Partner ist dieser ge-
wöhnliche Aufenthalt aufgegeben worden. H. hatte
mit ihren Kindern im streitigen Zeitraum auch Auf-
nahme in einem Frauenhaus gefunden. Dort ist zu-
mindest tatsächlicher Aufenthalt i.S. des § 36 Satz 3
SGB II (in der Fassung des Fortentwicklungsgeset-
zes) begründet worden, sodass der Kläger mit der
Aufnahme von H. und den Kindern in dem Frauen-
haus örtlich zuständig für die Leistungserbringung
geworden ist (vgl. im Einzelnen Urteil des Senats
vom 23.5.2012 – B 14 AS 156/11 R – zur Veröffent-
lichung in SozR vorgesehen, RdNr. 17).

Unerheblich ist für das Entstehen von Kostener-
stattungsansprüchen des Klägers gegenüber der Be-
klagten, ob H. und ihre Kinder zwischenzeitlich (ge-
wöhnlichen) Aufenthalt im Frauenhaus in M.
und/oder im Frauenhaus S. begründet hatten und
also die Flucht in das im klagenden Landkreis gelege-
ne Frauenhaus nicht unmittelbar von einem Ort des
(gewöhnlichen) Aufenthalts außerhalb dieses Frau-
enhauses erfolgt ist (vgl. SG Karlsruhe Urteil vom
16.7.2008 – S 8 AS 4000/07 – EuG 2009, 20; Aubel
in JurisPK-SGB II, 3. Aufl. 2012, § 36a RdNr. 9;
Herbst in Mergler/Zink, SGB II, Stand April 2009, §
36a RdNr. 6a). Nur ein gewöhnlicher Aufenthalt au-
ßerhalb eines Frauenhauses lässt eine Kostenerstat-
tungspflicht entstehen. Spiegelbildlich dazu lässt erst
die Begründung eines Aufenthalts außerhalb eines
Frauenhauses die Erstattungspflicht der Herkunfts-
kommune wieder entfallen. Ob dies schon bei einem
tatsächlichen oder erst bei einem gewöhnlichen
Aufenthalt eintritt, kann offen bleiben.

Zwar kann auch in einem Frauenhaus „gewöhnli-
cher Aufenthalt“ i.S. des § 30 Abs. 3 Satz 2 Sozialge-
setzbuch Erstes Buch (SGB I) begründet werden.
Nach § 30 Abs. 3 Satz 2 SGB I hat jemand seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt dort, wo er sich unter Um-
ständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an die-
sem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorüberge-
hend verweilt. Entscheidend sind für den Begriff des
gewöhnlichen Aufenthalts die objektiv gegebenen
tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse des Ein-
zelfalles im entscheidungserheblichen Zeitraum; auf
„Prognosen“ über spätere Entwicklungen, auf Verän-
derungswünsche oder -absichten oder auf den Willen
des Betroffenen, sich an einem Ort aufzuhalten oder
einen Wohnsitz zu begründen, kommt es nicht an
(vgl. nur BSGE 67, 243; SozR 3-1200 § 30 Nr. 5;
BSGE 70, 138 = SozR 3-6180 Art 13 Nr. 2; SozR
3-6710 Art 1 Nr. 1). Einem gewöhnlichen Aufent-
halt im Frauenhaus steht damit nicht entgegen, dass
der Aufenthalt einerseits durch äußere Umstände
(insbesondere die Bedrohungssituation durch einen
Partner) bestimmt wird und andererseits der Art
nach stets zeitlich begrenzt ist.

Schon der Wortlaut des § 36a SGB II lässt aber
die Auslegung zu, dass ein gewöhnlicher Aufenthalt
in einem Frauenhaus keine Erstattungspflicht für
den kommunalen Träger wegen Folgeaufenthalten in
anderen Frauenhäusern entstehen lässt. Dies ergibt
sich auch aus der Entstehungsgeschichte der Norm.
Anders als noch nach § 107 Bundessozialhilfegesetz
(BSHG), der (auch für den Fall einer Aufnahme in ei-
nem Frauenhaus) eine Kostenerstattungspflicht an
einen „Umzug“ und damit nach der Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) an die Be-
gründung eines neuen gewöhnlichen Aufenthalts
knüpfte (dazu BVerwG Urteil vom 18.3.1999 – 5 C
11.98 – Buchholz 436.0 § 107 BSHG Nr. 1;
BVerwG Urteil vom 7.10.1999 – 5 C 21.98 – FEVS
51, 385/387), soll nach § 36a SGB II nicht entschei-
dend sein, ob durch die Aufnahme im Frauenhaus
gewöhnlicher Aufenthalt begründet wird oder nicht
(vgl. BT-Drucks 16/1410 S 27). Erst die Begrün-
dung eines Aufenthalts außerhalb eines Frauenhauses
lässt Verhältnisse entstehen, wie sie bei jedem ande-
ren Umzug über örtliche Zuständigkeitsgrenzen hin-
weg auftreten. Für diese Konstellation sieht das SGB
II – wie auch das SGB XII – abweichend von der
Rechtslage unter Geltung des BSHG keine
Erstattungsregelung mehr vor.

Das so gewonnene Ergebnis entspricht schließ-
lich auch Sinn und Zweck der Norm. § 36a SGB II
soll der einseitigen Kostenbelastung derjenigen
Kommunen entgegenwirken, die Frauenhäuser un-
terhalten und unterstützen (vgl. BT-Drucks 15/5607
S 6). Verbleibt es auch bei Folgeaufenthalten in ande-
ren Frauenhäusern bei der Zuständigkeit der ur-
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sprünglichen Herkunftskommune wird gewährleis-
tet, dass eine Kommune, die ein Frauenhaus unter-
hält, auch von solchen Kosten freigestellt wird, die
durch eine – wegen der Bedrohungssituationen typi-
schen – weitergehenden Flucht in ein anderes Frau-
enhaus entstehen können.

b) Ist die Beklagte damit als Herkunftskommune dem
Grunde nach erstattungspflichtige Kommune und der
Kläger als aufnehmende Kommune Erstattungsbe-
rechtigter, werden von der Erstattungspflicht alle Lei-
stungen erfasst, die vom kommunalen Träger nach § 6
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II an die leistungsberechtigte
Frau und die mit ihr in Bedarfsgemeinschaft lebenden
Kinder für die Zeit des Aufenthaltes im Frauenhaus
rechtmäßig erbracht werden. Soweit das LSG die von
der Kostenerstattungspflicht erfassten Leistungen als
„Pflichtleistungen“ bezeichnet hat, ist dies missver-
ständlich, weil nach dem Wortlaut des § 36a SGB II
auch für Ermessensleistungen, die der kommunale
Träger nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II erbringt,
Erstattungsansprüche in Betracht kommen.

Auf Grundlage seiner Feststellungen, die die Be-
klagte nicht mit zulässigen Rügen angegriffen hat, ist
das LSG zutreffend zu dem Schluss gelangt, dass der
Anspruch der H. und ihrer Kinder auf psychosoziale
Betreuung sich vorliegend auf § 16 Abs. 2 SGB II a.F.
stützt und der Kläger die Leistungen auf dieser
Rechtsgrundlage in Ausübung seines Ermessens
rechtmäßig erbracht hat.

Nach § 16 Abs. 2 SGB II a.F., der im Kern § 16a
SGB II n.F. entspricht, können über die in § 16 Abs.
1 SGB II a.F. genannten Eingliederungsleistungen
hinaus weitere Leistungen erbracht werden, die für
die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürfti-
gen in das Erwerbsleben erforderlich sind. Während
§ 16 Abs. 1 SGB II a.F. den Leistungskatalog der Ein-
gliederungsleistungen nach dem Sozialgesetzbuch
Drittes Buch (SGB III) in Bezug nimmt und die Er-
bringung dieser Leistungen der Bundesagentur für
Arbeit zuweist, ermöglicht § 16 Abs. 2 SGB II a.F.
eine über diesen Leistungskatalog hinausgehende
Förderung. In der Aufzählung im 2. Halbsatz ist da-
bei die psychosoziale Beratung (Nr. 3) als Leistung
ausdrücklich genannt. Diese durch den kommuna-
len Träger zu erbringende Leistung der psychosozia-
len Betreuung unter Geltung des SGB II geht – wie
die übrigen in § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II
a.F. aufgezählten Betreuungs- und Beratungsleis-
tungen – auf § 8 Abs. 2, § 17 BSHG zurück.

aa) Voraussetzung der Erbringung von Ermes-
sensleistungen auf dieser Grundlage ist neben der
Leistungsberechtigung der H. nach § 7 Abs. 1 Satz 1
SGB II die Erforderlichkeit der Leistung für die Ein-
gliederung in das Erwerbsleben. Die Erforderlichkeit
einer Eingliederungsleistung nach § 16 Abs. 2 Satz 1

SGB II a.F. beurteilt sich nach den Zielvorgaben der
§§ 1, 3 SGB II i.d.F. des Gesetzes vom 24.12.2003
(vgl. BSG Urteil vom 23.11.2006 – B 11b AS 3/05 R
– SozR 4-4200 § 16 Nr. 1 RdNr. 27; BSG Urteil vom
13.7.2010 – B 8 SO 14/09 R – BSGE 106, 268 =
SozR 4-4200 § 16 Nr. 5 RdNr. 15). Nach § 3 Abs. 1
Satz 1 SGB II können Leistungen zur Eingliederung
in Arbeit erbracht werden, soweit sie zur Vermeidung
oder Beseitigung, Verkürzung oder Verminderung
der Hilfebedürftigkeit erforderlich sind. Dieses Tat-
bestandsmerkmal verlangt eine Prognose über die
möglichen Konsequenzen und Erfolge der Eingliede-
rungsleistung, wobei eine Leistungsgewährung nicht
nur dann in Betracht kommt, wenn die Leistungsge-
währung die einzige Möglichkeit zur Eingliederung
des Leistungsberechtigten ist (vgl. Voelzke in
Hauck/Noftz, SGB II, K § 16a RdNr. 12).

Die Erforderlichkeit der in Streit stehenden psy-
chosozialen Beratung auf dieser Grundlage hat das
LSG für den vorliegenden Einzelfall geprüft. Es ist
nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme zu dem
Schluss gelangt, dass die durchgeführten psychoso-
zialen Maßnahmen der Eingliederung in das Er-
werbsleben gedient haben. Die erbrachten Hilfen ha-
ben danach die psychische, soziale und rechtliche
Stabilisierung zum Ziel gehabt, die bei H. unabding-
bare Voraussetzung für die Eingliederung in das Er-
werbsleben gewesen sei. Die dieser Würdigung zu-
grunde liegenden Feststellungen hat die Beklagte
nicht mit zulässigen Rügen angegriffen. Ein vorran-
giger Leistungsanspruch auf Grundlage des § 27 Abs.
1 Satz 2 Nr. 1 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB
V) scheidet ersichtlich aus.

bb) Voraussetzung für die rechtmäßige Erbrin-
gung von Beratungs- und Betreuungsleistungen nach
§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II a.F. ist nicht (zu-
sätzlich) der vorangegangene Abschluss einer Ein-
gliederungsvereinbarung nach § 15 SGB II. Mit den
kommunalen Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr.
1 bis 4 SGB II a.F./§ 16a SGB II n.F. verfolgt der Ge-
setzgeber einen sozial-integrativen Ansatz. Mit der
Gewährung solcher Leistungen soll verhindert wer-
den, dass die Eingliederung ins Erwerbsleben an
Schwierigkeiten scheitert, die in der allgemeinen Le-
bensführung ihren Grund haben (Thie in LPK-SGB
II, 4. Aufl. 2011, § 16a RdNr. 8). Diese gesetzgeberi-
sche Zielsetzung kann auch außerhalb von Eingliede-
rungsvereinbarungen verwirklicht werden. Für das
Erfordernis einer Eingliederungsvereinbarung als
Voraussetzung für die rechtmäßige Leistungsgewäh-
rung besteht kein Bedürfnis.

cc) Entgegen der Auffassung der Beklagten steht
der Erbringung von psychosozialen Betreuungslei-
stungen auf dieser Grundlage der Aufenthalt im Frau-
enhaus nicht grundsätzlich entgegen. Das Konkur-
renzverhältnis zwischen den Leistungen nach § 16
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Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 SGB II a.F. und §§ 67 bis 69 SGB
XII, die die Beklagte als allein denkbare Anspruchs-
grundlage für eine psychosoziale Betreuung bei Auf-
enthalt im Frauenhaus ansieht, mag im Einzelfall
schwierig zu bestimmen sein (ausführlich Thie,
a.a.O., RdNr. 10 ff; dazu auch Gutachten des Deut-
schen Vereins für öffentliche und private Fürsorge
01/09 vom 26.6.2009, NDV 2010, 93). Dies erlaubt
aber auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen in
SGB II und SGB XII nicht den Schluss, während des
Aufenthalts im Frauenhaus komme aufgrund typisie-
rend unterstellten besonderen Lebensverhältnissen
der betroffenen Frauen der in § 3 Abs. 1 SGB II
normierte Eingliederungsgedanke nicht zum Tragen.

Ein genereller Ausschluss für Leistungen nach
§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 SGB II a.F. an erwerbsfähige
und hilfebedürftige Frauen, die gerade wegen beson-
derer sozialer Schwierigkeiten auch einer Erwerbstä-
tigkeit nur mit schwer zu überwindenden Schwierig-
keiten nachgehen können, ist dem SGB II nicht zu
entnehmen (Eicher in Eicher/Spellbrink, SGB II, 2.
Aufl. 2008, § 16 RdNr. 165; Voelzke, aaO, RdNr.
32). Der Einwand der Beklagten, die Eingliederung
in das Erwerbsleben könne nur ein Aspekt einer um-
fassenden Betreuung im Frauenhaus sein (so auch
Herbst in Mergler/Zink, SGB II, Stand April 2009,
§ 36a RdNr. 11), zwingt nicht zu einer anderen Aus-
legung. Die Leistungen der Eingliederung nach § 16
Abs. 2 SGB II a.F. sind gegenüber den Hilfen zur
Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
nach dem SGB XII zwar vorrangig (vgl. § 2 Abs. 1
SGB XII), dies schließt es nicht aus – insbesondere
wenn Hilfebedürftigkeit nicht besteht oder ein Bezug
zu einer (künftigen) Erwerbstätigkeit im Einzelfall
nicht erkennbar ist – Leistungen nach §§ 67 bis 69
SGB XII zu erbringen. Eine Lücke in der
Leistungserbringung aus Sicht der Betroffenen ergibt
sich deshalb nicht.

dd) Eine Abgrenzung der Tatbestandsvoraussetzun-
gen der psychosozialen Betreuungsleistungen, die sich
an der Erwerbsfähigkeit der betroffenen Hilfebedürf-
tigen und der Erforderlichkeit von Leistungen zur
Eingliederung im Einzelfall orientiert, widerspricht
schließlich nicht der Zielsetzung von § 36a SGB II.
Die Kostenerstattungsregelung in § 36a SGB II hat
zwar das Ziel, in gewissem Umfang einen Kostenaus-
gleich im Hinblick auf den Unterhalt bzw. die Unter-
stützung von Frauenhäusern durch Kommunen zu
schaffen. Eine umfassende Finanzierungsregelung ist
damit aber nicht verbunden. Die Anknüpfung allein
an den Personenkreis der erwerbsfähigen Hilfebedürf-
tigen ist vom Gesetzgeber ausdrücklich gewollt, was
auch das Diskussionspapier des Deutschen Vereins
vom 15.7.2010 (DV 10/10 – AF III), auf das sich die
Beklagte bezieht, deutlich macht.

Eine Kostenerstattungsregelung für nichter-
werbsfähige Hilfebedürftige fehlt bewusst. Der Ge-
setzgeber geht davon aus, dass sich nennenswerte
Kosten durch den Wechsel der örtlichen Zuständig-
keit im Anwendungsbereich des SGB XII nicht erge-
ben, gerade weil der von § 107 BSHG betroffen ge-
wesene Personenkreis im Wesentlichen zu den er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen gehört (BT-Drucks
15/1514 S 68). Auch eine Auslegung der Kostener-
stattungsregelung nach § 36a SGB II ausschließlich
an den Zielsetzungen des SGB II (und nicht an dem
weitergehenden Interesse der betroffenen
Kommunen an der umfassenden Finanzierung von
Frauenhäusern) ist deshalb vorgegeben.

Auch hinsichtlich der Kinder hat das LSG die Er-
forderlichkeit der Betreuungsleistungen im Hinblick
auf die Eingliederung der H in das Erwerbsleben ge-
prüft und bejaht.

Ergänzend zu § 36a SGB II sind die Vorschriften
des SGB X anzuwenden, insbesondere also die Aus-
schlussfrist des § 111 SGB X und die Verjährungs-
vorschrift des § 113 SGB X. Vorliegend sind diese
Verfahrensvorschriften eingehalten.

3. Die Verurteilung der Beklagten zu Prozesszinsen
durch die Vorinstanzen war dagegen aufzuheben und
die Klage insoweit abzuweisen. Eine Anspruchs-
grundlage für solche Zinsen besteht nicht. [...]
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